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Was wirkt in der ambulanten justiziellen Arbeit mit 
,,Hochrisikotätern"? 

Eine Analyse englischsprachiger Forschungsliteratur aus evidenzbasierter 
Perspektive 

STEFAN SUHLING • JACQUELINE MAROUARDT 

Personen mit einem hohen Rückfallrisiko stellen die in der ambulanten Justizsozialarbeit 
Tätigen vor besondere Herausforderungen, so dass sich regelmäßig die Frage stellt, 
was eigentlich in der Arbeit mit ihnen erfolgversprechend im Hinblick auf die Rückfall-
prävention ist. Aufgrund eines Mangels einschlägiger Studien in Deutschland wird im 
vorliegenden Aufsatz ein Überblick über Analysen und Ergebnisse aus dem englisch-
sprachigen Raum gegeben, wobei Meta-Analysen und narrative Zusammenfassungen 
von Forschungsarbeiten die Basis bilden. Betrachtet werden Resultate zum Über-
gangsmanagement, zur elektronischen Aufenthaltsüberwachung, zu besonders inten-
siver Bewährungsüberwachung (,,intensive supervision'?, zur Betreuung und Behand-
lung sowie zu so genannten „Circles of Support and Accountability" (CoSA). Die 
analysierte Literatur lässt die Schlussfolgerung zu, dass allein auf Kontrolle und Über-
wachung ausgerichtete Maßnahmen nicht wirksam sind. Behandlung und Betreuung 
gemäß den Prinzipien des RNR-Modells der Straftäterbehandlung sowie ein syste-
matisches und übergreifendes Übergangsmanagement können als wirksamer gelten; 
weh der CoSA-Ansatz ist vielversprechend. 

1. Einleitung 

Als der damalige Bundeskanzler Schröder 
2001 in der Bild am Sonntag die Auffas-
sung äußerte, dass Männer, die einen 
sexuellen Kindesmissbrauch begangen 
haben, nicht therapierbar seien und des-
halb lebenslang inhaftiert werden sollten, 
drückte er damit auch seine Erwartung 
aus, dass dieser Personenkreis ein sehr 
hohes Rückfallrisiko hat. Auch wenn diese 
Erwartung falsch ist (vgl. dazu unten}, hat 
Schröder ausgesprochen, was vermutlich 

viele denken und was auch in Medien an-
hand der Berichterstattung über spekta-
kuläre Rückfälle häufig suggeriert wird. 
Gerade weil Sexual- und Gewaltstraftäter1 

von der Öffentlichkeit als rückfallgefähr-
det angesehen werden, stehen sie im 
Fokus der öffentlichen und medialen Dis-
kussion. 

1 Im vorliegenden Text wird ausschließlich die männliche Form 
verwendet. Dies dient nur der besseren Lesbarkeit. Täterin-
nen, auch wenn es bei weitem nicht so viele „Hochrisikotäte-
rinnen" gibt wie ihre männlichen Pendants, sowie Justiz-
sozialarbeiterinnen sind immer auch gemeint. 
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Die grundsätzlich ja zu begrüßende 
Sensibilität gegenüber der Verletzung der 
körperlichen Integrität von Menschen und 
ihres Rechts auf sexuelle Selbstbestim-
mung hat sich auch in der Kriminalpolitik 
und im Umgang der Strafverfolgungs-
behörden mit dieser Zielgruppe niederge-
schlagen. Es sind z.B. bestimmte Hand-
lungen kriminalisiert (z.B. Gesetz zur Ver-
besserung des Schutzes der sexuellen 
Selbstbestimmung vom 4.11.2016) und 
Strafrahmen erhöht worden (z.B. im Ge-
setz zur Bekämpfung von Sexualdelikten 
und anderen gefährlichen Straftaten vom 
26.1.1998). Die Sicherungsverwahrung 
wurde entfristet, die vorbehaltene Siche-
rungsverwahrung eingeführt, und der An-
teil der Tötungsdelikte, bei denen wegen 
vollendeten Mordes tatsächlich zu einer 
lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt 
wurde, ist gestiegen (Kinzig, 2015). Nicht 
zu vernachlässigen ist an dieser Stelle 
aber auch die Ausweitung der Präven-
tions- und Behandlungsangebote: Es gibt 
Projekte für tatgeneigte Männer (,,Kein-
Täter-Werden"-Projekte; vgl. Beier et al., 
2015), und die Plätze in den sozialthera-
peutischen Einrichtungen des Strafvoll-
zugs für verurteilte Sexual- und Gewalt-
straftäter sind stark ausgebaut worden 
(Niemz, 2015). Mittlerweile ist auch die 
therapeutische Ausrichtung der Siche-
rungsverwahrung gesetzlich normiert 
(z.B. Bartsch, 2013). 

Im Bereich der ambulanten Betreuung 
und Kontrolle sind nicht nur neue Instru-
mente der Führungsaufsicht gesetzlich 
etabliert worden (z.B. elektronische Auf-
enthaltsüberwachung, Vorstellungswei-
sungen), sondern in allen Bundesländern 
u. a. Überwachungsprogramme etabliert 
worden (z. B „HEADS", ,,KURS", ,,ISIS", 
„ZÜRS"; vgl. Ruderich, 2014), bei denen 
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Justizvollzug, Bewährungshilfe/Führungs-
aufsicht und Polizei zusammenarbeiten 
und als rückfallgefährdet eingestufte Se-
xualstraftäter überwachen und intensiv 
begleiten. Die ambulante Justizsozialar-
beit hat sich mit Fortbildungen auf diese 
Gruppe besser eingestellt (vgl. Bock, in 
diesem Heft). Erste parallele Fokussierun-
gen bzw. Spezialisierungen gibt es offen-
bar auch für Gewaltstraftäter (Gabriel 
2018; Müller, Nixdorf & Pirner, 2018; vgi 
auch das Konzept VISIER in Rheinland-
Pfalz). Durch die Gründung von therapeu-
tischen Ambulanzen und den Ausbau 
psychotherapeutischer Angebote stehen 
seit einigen Jahren auch außerhalb de:; 
Strafvollzugs mehr professionelle Behand-
lungsmöglichkeiten zur Verfügung (vgE 
dazu z.B. Heft 2/2017 dieser Zeitschrift). 

Ob die ambulante justizielle Arbeit mit 
dem Personenkreis der „Hochrisikotäter• 
wirksam ist, kann allerdings aktuell aus 
wissenschaftlicher Sicht nicht hinreichend 
beurteilt werden. Es fehlt in Deutschland 
schlicht an aussagekräftigen Studien2. Al• 
lein der recht gut dokumentierte Rück-
gang der einschlägigen Rückfallzahlen 
von Sexualstraftätern (vgl. dazu die Ver-
öffentlichungen von Jehle et al., 2010, , 
2013, 2016) reicht als Beleg nicht aus, da 
es dafür auch viele andere Erklärungs-
möglichkeiten als die intensivierte Betreu-
ung und Kontrolle dieser Zielgruppe gibt. 
Auch die Tatsache, dass in den letzten ein 
bis zwei Jahrzehnten die „Risikoorientie-
rung" in Bewährungshilfe und Führungs-
aufsicht an Bedeutung gewonnen hat, be-
deutet nicht automatisch, dass der Um-
gang mit Straftätern effektiver geworden 
ist. 
2 Dies gilt übrigens auch für den Bereich des Strafvollzi.gs in 

Deutschland (z.B. Suhling. 2018). Für eine Ausnahme zll 
ambulanten Behandlung von Sexualstraftätern vgl. Retten-
berger, Kessler und Bockshammer (2017). 
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Am Ende sollte entscheidend sein, wel-
cher Ansatz bzw. welche Ansätze, Metho-
den und Umgangsweisen mit Straftätern 
sich in empirischen Studien als wirksam 
erweisen. Dafür muss das Ziel der Arbeit 
der ambulanten Justizsozialarbeit geklärt 
sein. Es besteht, ,, trotz aller Unterschiede 
der Zielbeschreibung der verschiedenen 
Dienste (Gerichtshilfe, Führungsaufsicht, 
Bewährungshilfe)" (Klug & Schaitl, 2012, 
S. 24), in der Rückfallverhinderung3. Die 
Frage ist also, welche Herangehensweisen 
am besten geeignet sind, Rückfälle zu ver-
hindern (natürlich ohne dabei ethische und 
rechtliche Grundsätze zu verletzen oder 
negative Nebenwirkungen zu produzieren). 

Leider werden Bewährungshilfe und 
Führungsaufsicht und andere ambulante 
Programme und Maßnahmen wissen-
g;haftlich wie erwähnt viel zu selten be-
gleitet bzw. erforscht. Auch im rezenten 
europäischen Projekt „Justice Coopera-
tion Network - Behandlung und Über-
gangsmanagement bei Hochrisiko-Straf-
tätern in Europa" (Dünkel, Jesse, Pruin & 
von der Wense, 2016), an dem Praktiker 
sowie Forscher aus Estland, Finnland, 
Irland und Deutschland (Mecklenburg-
Vorpommern) beteiligt waren, wurden 
keine eigenen Studien durchgeführt. Ziel 
war die Diskussion bzw. Entwicklung von 
Vorschlägen zu „best practices", wobei 
dies in Bezug auf die gesetzlichen Grund-
lagen, die Strafvollzugspraxis, die Ent-
lassungsvorbereitung (das Übergangs-
management) und die Nachsorge bzw. 
anbulante Überwachung und Unterstüt-
zung mit „Hochrisikotätern" geschah. Die 
Vorschläge, die das Projekt entwickelt hat, 
sind nur zum Teil durch Forschungsbe-

3 Dies ist keineswegs unumstritten, wie Pruin und Treig (im 
Druck) in ihren „vier Perspektiven auf eine evidenzbasierte 
Wiedereingliederungsstrategie" aufzeigen. 

funde „abgesichert"; für die große Mehr-
zahl lassen sich höchstens indirekt Ar-
gumente aus z.B. der Desistance-For-
schung heranziehen. Zumeist muss man 
dabei eher von empirisch nicht belegten 
Vorschlägen ausgehen. Das räumen die 
Autoren auch selbst ein (Dünkel, Pruin & 
von der Wense, 2016). 

Da wir also kaum über quantitativ-empi-
rische Befunde aus Deutschland verfügen, 
schauen wir im vorliegenden Aufsatz in 
die englischsprachigen Länder, in denen 
die kriminologische und Evaluationsfor-
schung eine deutlich wichtigere Rolle ein-
nehmen als in Deutschland. Grundsätzlich 
ist die Evaluation von Programmen, Maß-
nahmen und Vorgehensweisen eine kom-
plexe Aufgabe, die nicht leicht zu lösen ist. 
Es stellt sich die Frage, welche Erfolgs-
kriterien man verwendet, wie man diese 
messen sollte, welche Vergleichs- bzw. 
Kontrollgruppe die angemessenste ist 
und wie man überhaupt einzelne Maßnah-
men angesichts von meist einer Vielzahl 
von Interaktionen und Interventionen von 
mehreren Organisationen und in ihnen 
handelnden Personen isolieren soll (vgl. 
näher Abschnitt 3.2, in dem die Schwie-
rigkeiten exemplarisch für die elektroni-
sche Aufenthaltsüberwachung beschrie-
ben werden). Trotz dieser Schwierigkeit 
sind z.B. Latessa und Schweitzer (2016) 
für den englischsprachigen Bereich der 
Auffassung, dass mittlerweile ausreichend 
viele Befunde aus methodisch anspruchs-
vollen (quantitativen) Studien vorliegen, 
um das Wissen über wirksames Handeln 
in der ambulanten Justizsozialarbeit in die 
Praxis zu transferieren. 

Wir beginnen mit der Problematik der 
Definition des „Hochrisikotäters" (Ab-
schnitt 2) und stellen dann verschiedene 
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Ansätze des Umgangs mit ihnen und die geringerem Maße, auch Gewaltdelinquenz 
Ergebnisse dazu dar (Abschnitt 3), bevor vorher, allerdings nicht die Qualität des 
wir ein Fazit ziehen (Abschnitt 4). Rückfalls. 

2. Was sind eigentlich „Hochrisiko-
täter"? 

In der Literatur findet man keine eindeu-
tige Definition des Begriffs des „Hochrisi-
kotäters". Grundsätzlich bezieht sich der 
Begriff auf die Rückfallgefahr, wobei hier 
zwischen der Wahrscheinlichkeit eines er-
neuten Delikts und der Schwere dieser 
Straftat unterschieden werden kann. Fo-
kussiert man den ersten Aspekt (und lässt 
die Qualität des Rückfalls außer Acht), so 
würden den Ergebnissen von Jehle und 
Kollegen (2016) zufolge junge, männliche 
Straftäter; die aus der Jugendstrafe ent-
lassen werden, am ehesten als „Hochrisi-
kotäter" gelten, denn deren Rückfallwahr-
scheinlichkeit innerhalb von drei Jahren 
beträgt immerhin 64,5% (Wiederinhaftie-
rungsquote 30,2%). Generell sind unter 
diesem Kriterium Personen als rückfall-
gefährdeter anzusehen, die männlich und 
jung sind, ein Eigentums-, Betäubungs-
mittel- oder Körperverletzungsdelikt be-
gangen haben und mehrere Voreintragun-
gen im Erziehungs- bzw. Bundeszentral-
register haben. Dieses Risikoprofil gilt 
auch innerhalb der Gruppe der Bewäh-
rungsprobandinnen und -probanden (Wei-
gelt, 2009). Man könnte, will man genauer 
hinsehen, auch z. B. das Prognosever-
fahren Level of Service lnventory (LSI-R; 
Dahle, Harwardt & Schneider-Njepel, 
2012) anwenden und etwa diejenigen Per-
sonen als „Hochrisikotäter" identifizieren, 
die einen Wert über 34 erreichen (ent-
spricht einer allgemein deliktischen Rück-
fallgefahr von über 50%). Das LSI-R sagt 
recht zuverlässig allgemeine und, in etwas 
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In der Bevölkerung bezieht sich eine 
hohe Risikowahrnehmung allerdings wohl 
eher auf Personen, die mit einem schwe-
ren Gewalt- oder Sexualdelikt aufgefallen 
sind und bei denen nicht ausgeschlossen 
werden kann, dass sie solch ein Delikt 
erneut begehen. Die Risikowahrnehmung 
ergibt sich also zumeist aus der Schwere 
des Anlassdelikts und der damit verbun-
denen impliziten Vorstellung, dass je-
mand, der zur Begehung einer solchen Tat 
in der Lage war, dies wieder tun Wird 
(,, Triebtäter"). 

Im schon erwähnten Justice Coopera-
tion Network wurde „Hochrisikotäter" wie 
folgt definiert: ,,Ein Hochrisikotäter (ein 
Gewalt- oder Sexualstraftäter) ist jemand, 
der eine hohe Wahrscheinlichkeit für das 
Begehen von Straftaten zeigt, die zu sehr 
schweren persönlichen, körperlichen oder 
psychologischen Schäden führen kön-
nen" (Vollan, 2016, S. 94). Eine ähnliche 
Definition (allerdings unter dem Begriff des 
gefährlichen Täters) legte 2014 der Euro. 
parat seiner Empfehlung CM/Rec(2014)3 
zum Umgang mit „dangerous offenders" 
zugrunde. Hier wird also der Kreis der 
,,Hochrisikotäter" weiter eingeschränkt: 
Bei jemandem, der eine schwere Gewalt-
oder Sexualstraftat begangen hat, muss 
eine hohe Wahrscheinlichkeit für Delikte 
mit sehr schweren Folgen bestehen. Es 
wird hier also zurecht eine in Bezug auf 
das Rückfallrisiko bestehende Hetero-
genität der Gruppe angenommen. Auch 
diese Definition hat allerdings Schwächen: 
Nimmt man die formulierte Anforderung 
ernst, so dürfte das Kriterium nur auf einen 
extrem kleinen Kreis von Personen zutref-
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fen, etwa Sicherungsverwahrte und/oder nicht auf einen eng abgegrenzten „Hoch-
Personen mit sog. ,,Psychopathy". Die risiko-Begriff" beschränken konnte. 
Seltenheit dieser Täter dürfte indes For-
schungsbemühungen erschweren; jeden-
falls bezieht sich ein Großteil der in diesem 
Aufsatz zusammengefassten Studien 
nicht auf „Hochrisikotäter" im Sinne dieser 
Definition. Komplizierter wird der Begriff 
des „Hochrisikotäters" auch dadurch, 
dass sich der Risikobegriff in der Literatur 
nicht nur auf die erneute Begehung einer 
Straftat, sondern auch auf den Widerruf 
der Bewährung beziehen kann, wie zum 
Beispiel in der Untersuchung von Clark 
(2015). 

In der vorliegenden Literaturübersicht 
kann der Begriff des „Hochrisikotäters" 
wegen dieser Heterogenität vorhandener 
Definitionen nicht eindeutig abgegrenzt 
werden. Am ehesten sind mit dem Begriff 
Gewalt- oder Sexualstraftäter gemeint, die 
im Vergleich zu anderen Gewalt- und Se-
xualstraftätern ein erhöhtes Rückfallrisiko 
haben, wobei grundsätzlich die Rückfall-
raten nach diesen Delikten eher gering 
sind4. Eine enge Festlegung des Begriffs 
würde für jede Übersichtsarbeit bedeuten, 
dass nur eine geringe Zahl an empirischen 
Studien verwendet werden könnte. Da 
sich die vorliegende Arbeit in vielen 
Aspekten auf Reviews und Meta-Analysen 
bezieht und auch diese keine einheitliche 
Definition zugrunde legen können, wird 
man mit einem unscharfen „Hochrisiko"-
Begriff leben müssen. Diese Einschrän-
kung trifft aber z.B. auch auf die Arbeit 
\,{)n Pruin (2016) zu, die sich bei der Aus-
wahl ihrer berücksichtigten Studien auch 

4 Dieeinschlägigen Rückfallzahlen nach Tötungs- und Sexual-
delikten sind gering: In der schon zitierten Studie von Jehle 
und anderen (2016) betragen sie 3-6% für Sexualstraftaten, 
unter 1 % für Tötungsdelikte und 12% für Raub bezogen auf 
einen Zeitraum von 9 Jahren. 

3. Ansätze und Ergebnisse 

In diesem Teil geben wir einen Überblick 
über verschiedene Ansätze des Umgangs 
mit „Hochrisikotätern" in englischsprachi-
gen Ländern sowie diesbezügliche Eva-
luationsergebnisse. Wie erwähnt haben 
wir dafür vor allem nach Reviews und 
Meta-Analysen in der internationalen eng-
lischsprachigen Literatur gesucht, also 
Veröffentlichungen neueren Datums, die 
ihrerseits qualitativ hochwertige Studien 
zu einer Form der Kontrolle bzw. der 
Unterstützung von „Hochrisikotätern" im 
Rahmen der ambulanten Justizarbeit zu-
sammenfassen. 

Wir beginnen unsere Übersicht mit Be-
funden zum Übergangsmanagement, also 
der Gestaltung der Entlassungsvorberei-
tung bis in die erste Zeit in Freiheit. An-
schließend beschreiben wir Ansätze, die 
im Rahmen der ambulanten Straftäter-
arbeit eher auf Kontrolle setzen (elektroni-
sche Aufenthaltsüberwachung, ,,intensive 
supervision"), führen die Diskussion dann 
zu eher behandlungsorientierten Konzep-
ten und landen schließlich bei einem An-
satz aus dem Bereich der Restorative 
Justice, bei dem sowohl Kontroll- als 
auch Unterstützungselemente vorgese-
hen sind. 

3.1 Übergangsmanagement 

„Hochrisikotäter" dürften in den meisten 
Fällen zu unbedingten Freiheitsstrafen 
verurteilt worden sein, kommen also aus 
dem Strafvollzug, wenn sie, etwa im Rah-
men der Führungsaufsicht, in den Zustän-
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digkeitsbereich ambulanter Justizsozial-
arbeit gelangen. Wegen der Rückfallge-
fahr dieser Gruppe liegt es deshalb nahe, 
eine intensive Entlassungsvorbereitung 
zu betreiben und die Lebenssituation 
sowie die für notwendig gehaltenen Be-
treuungs-, Unterstützungs-, Behand-
lungs- und auch Kontrollmaßnahmen zu 
planen und gemeinsam mit Gericht, Be-
währungshilfe und Führungsaufsichts-
stelle in die Wege zu leiten. Dieser Prozess 
wird in Deutschland als Übergangsmana-
gement bezeichnet; seine Gestaltung hat 
in vielen Bundesländern in den vergange-
nen 10-15 Jahren eine wichtige Rolle 
eingenommen (vgl. z.B. Matt, 2014). Im 
Bereich der „Hochrisikotäter" wurden die 
bereits erwähnten Sexualstraftäter-Über-
wachungsprogramme implementiert, in 
welche maßgeblich auch die Polizei in-
volviert ist. Leider fehlt es in Deutschland 
auch in diesem Bereich des Übergangs-
managements, von wenigen Ausnahmen 
abgesehen, an Wirkungsevaluationen. 

In den USA hat es in den 2000ern auch 
Forschungsprogramme zur Evaluation so 
genannter „reentry"-Programme gege-
ben; aufgrund der hohen Inhaftierungs-
zahlen stellt die Reintegration Entlassener 
dort ein besonderes Problem dar. Ndrecka 
(2014; vgl. auch Ndrecka, Listwan & La-
tessa, 2017) führte eine Meta-Analyse von 
53 Studien zum Übergangsmanagement 
durch, die zwischen 1980 und 2013 er-
schienen waren. Sie ermittelte, dass die 
Programme insgesamt die Rückfälligkeit 
der Teilnehmer im Vergleich zu Nicht-Teil-
nehmern um sechs Prozent reduzierten, 
was einen ziemlich kleinen Effekt darstellt. 
Allerdings konnte sie große Unterschiede 
in der Wirksamkeit verschiedener Pro-
gramme feststellen, welche mit der Aus-
gestaltung der Programme zusammenhin-
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gen. So zeigte sich eine höhere Effekti-
vität, wenn das strukturierte und organi-
sierte Übergangsmanagement in allen drei 
Phasen (im Strafvollzug, während der 
Übergangsphase in die Freiheit und auch 
nach der Entlassung in Freiheit) stattfand. 
Auch Programme, die zumindest in zwei 
Phasen (Strafvollzug + Übergang bzw. 
Übergang + ambulant) ansetzten, waren 
wirksamer als Maßnahmen etwa nur in 
Freiheit. Damit erweist sich die Gestaltung 
der Übergangsphase als „Kern" der Pro-
gramme, auf den für einen wirksamen 
Umgang mit den Klienten nicht verzichtet 
werden kann. Der weitere Befund von 
Ndrecka (2014), dass nur „reentry"-Akti-
vitäten von einer Mindestdauer von 13 
Wochen effektiv sind und kürzere Maß-
nahmen nicht, passt zu diesem Ergebnis. 
Die „Dosis" an Betreuung und Unterstüt-
zung scheint also eine Rolle zu spielen 
(vgl. dazu auch Clark, 2015). Schließlich 
fand die Autorin noch, dass das Über-
gangsmanagement nur bei Personen mit 
einem erhöhten Rückfallrisiko wirksam 
war und Entlassene mit einem geringen 
Rückfallrisiko gar nicht oder kaum vom 
Übergangsmanagement profitierten. Die-
ses Ergebnis ist auch für den vorliegenden 
Aufsatz über „Hochrisikotäter" von Be-
deutung. Ndrecka, Listwan und Latessa 
(2017) kommen zur Schlussfolgerung, 
dass der Ermittlung des Rückfallrisikos 
und der zu verändernden Problemberei-
che eine hohe Bedeutung zukommt. 

Die Regierung der USA hat 2003 
110 Millionen Dollar an „reentry"-lnitiati• 
ven in allen 50 Bundesstaaten vergeben, 
die sich an Inhaftierte mit schweren undl 
oder gewalttätigen Straftaten wandten. 
SVORI (Serious and Violent Offender 
Reentry lnitiative)-Programme mussten in 
Haft beginnen und nach der Haft sechs bis 
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12 Monate fortgesetzt werden, der Fokus 
bzw. die Inhalte der Maßnahmen waren 
nicht vorgegeben. SVORI wurde mit zum 
Teil sehr unterschiedlichen Ergebnissen 
evaluiert; mehrere Programme waren in-
effektiv in dem Sinne, dass die Teilnehmer 
sich von den Vergleichsprobanden hin-
sichtlich ihrer Rückfälligkeit nicht unter-
schieden. Das Washington State Institute 
for Public Policy hat eine Meta-Analyse 
und eine Kosten-Nutzen-Analyse anhand 
von methodisch anspruchsvollen SVORI-
Evaluationen durchgeführt (Bitney et al., 
2017). Es zeigte sich ein kleiner, aber nicht 
unbeachtlicher und auch signifikanter Ef-
fekt. Auch eine gewisse Effizienz zeigte 
sich: Für jeden ausgegebenen Dollar wur-
den $ 1,56 „eingespart". Interessant ist in 
diesem Zusammenhang auch noch der 
Befund von Lattimore und anderen (2012), 
die für die von ihnen analysierten SVORI-
Programme fanden, dass vor allem die 
Maßnahmen effektiv waren, die auf die 
individuelle Veränderung abzielten (etwa 
durch Behandlung von Suchtproblema-
tiken, Bildungsmaßnahmen, Maßnahmen 
zur Veränderung von Einstellungen und 
Unterstützung zur Verbesserung persön-
licher Beziehungen). ,,Praktische Unter-
stützung" (Beratungsgespräche, Informa-
tionsveranstaltungen, Arbeitsvermittlung) 
allein ging kaum mit positiven Wirkungen 
einher. Zu einem ähnlichen Schluss 
kommt auch MacKenzie (2013), die aus 
ihren Analysen die Schlussfolgerung zieht, 
dass Maßnahmen, die der Verbesserung 
von Chancen (,,environmental opportuni-
ties") dienen, also etwa die Unterstützung 
bei der Suche nach einer Unterkunft und/ 
oder Arbeitsstelle, allein nicht wirksam 
sind, sondern immer von Maßnahmen be-
gleitet sein müssen, die am Denken der 
Probanden ansetzen und direkter auf das 
kriminelle Verhalten ausgerichtet sind. 

Übergangsmanagement mit „Hochrisi-
kotätern", so lassen sich die Ergebnisse 
zusammenfassen, kann also erfolgreich 
sein, wenn es zeitlich nicht zu kurz gestal-
tet ist, sich auf Personen konzentriert, die 
ein erhöhtes Rückfallrisiko (und in diesem 
Sinne einen stärker ausgeprägten Be-
handlungs- und Veränderungsbedarf ha-
ben) und wenn Maßnahmen implementiert 
werden, die auf eine persönliche Verän-
derung in den für kriminelles Verhalten 
relevanten Merkmalen abzielen. Erfolgrei-
che Maßnahmen haben also einen Bezug 
zum Risk-Need-Responsivity-(RNR-)Mo-
dell (vgl. unten). 

3.2 Electronic monitoring 

Electronic monitoring (abgekürzt EM, im 
deutschen EAÜ für elektronische Aufent-
haltsüberwachung) wurde bereits in über 
30 Ländern implementiert (Barteis & Mar-
tinovic, 2017) und beschreibt die Überwa-
chung von Straftätern mittels Radiowel-
len- oder GPS-Technologie (GPS für Glo-
bal Positioning System). Dabei tragen die 
Probanden einen dauerhaft angebrachten 
Sender (in Form einer Fußfessel) am 
Knöchel. Die unterschiedlichen Arten der 
elektronischen Aufenthaltsüberwachung 
können für verschiedene Zwecke einge-
setzt werden: so wird die Radiowellen-
Technologie (RFT) meist dazu verwendet, 
einen gerichtlich angeordneten Hausar-
rest zu überwachen. Dazu sendet die an-
gebrachte Fußfessel elektronische Daten 
an einen im Wohnraum des Probanden an-
gebrachten Empfänger, der diese Daten 
wiederum an eine zentrale Empfangs-
station weiterleitet. Die GPS-Technologie 
bietet darüber hinaus die Möglichkeit, den 
Probanden auch außerhalb des Hauses zu 
überwachen, da diese Daten, unabhängig 
von einem stationär eingerichteten Emp-
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fangsgerät, weitergeleitet werden können. 
Mittels GPS ist es möglich, räumliche Be-
reiche festzulegen, in denen sich der Pro-
band nicht aufhalten darf (zum Beispiel in 
der Nähe einer Schule) bzw. ein Gebiet, 
das der Proband nicht verlassen darf. 

Welche Art des EM angewiesen wird 
und von welcher Dauer diese Maßnahme 
sein soll, unterscheidet sich von Einzelfall 
zu Einzelfall. Auch die Gründe einer An-
ordnung von EM sind unterschiedlich: so 
kann es von Bedeutung sein, den Pro-
banden nach einer Strafaussetzung zur 
Bewährung weiterhin zu kontrollieren und 
mögliche Risikosituationen bereits früh-
zeitig zu entdecken bzw. den Probanden 
von der Begehung neuer Straftaten abzu-
schrecken (Omori & Turner, 2012); gerade 
in den nordamerikanischen Staaten dient 
diese Art der Überwachung der Entlas-
tung des Justizvollzuges, da mehr Pro-
banden entlassen werden können, die Ge-
fängnispopulationen dementsprechend 
sinken und dadurch Steuergelder einge-
spart werden sollen (Gies, Healy & Gainey, 
2013). 

Tatsächlich gibt es bisher keine quan-
titative Studie aus Deutschland, die die 
Wirksamkeit des EM als spezialpräventive 
Maßnahme, in Bezug auf eine positive Le-
galbewährung, erforscht. Zur Implemen-
tation und Anwendungspraxis des EM in 
Deutschland existieren bis dato nur we-
nige, zumeist deskriptive Studien (z. B. 
von Baur und Kinzig, 2015; Bräuchle, 
2016; Häßler, Schütt & Pobocha, 2013; 
Rehbein, 2015), eine Studie von Breuer 
et al. (2013) zur Anwendung des EM bei 
Strafgefangenen, die einer Außenbeschäf-
tigung vor der Justizvollzugsanstalt nach-
gehen sowie die wissenschaftliche Be-
gleitforschung zur Implementation des 
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EM in Baden-Württemberg von Wößner 
und Schwedler (2013). Inhaltlich wurden 
in diesen Studien die Chancen und Risi-
ken der elektronischen Aufenthaltsüber. 
wachung diskutiert, es handelt sich dabei 
aber nicht um Wirksamkeitsforschung irn 
Hinblick auf das Rückfallkriterium. Aller-
dings lässt sich auch in der internationa-
len Forschung insgesamt ein Mangel an 
soliden Forschungsergebnissen feststel-
len (DeMichele, 2014), weshalb sich auch 
nur wenige aktuelle und aussagekräf-
tige Übersichtsarbeiten finden lassen 
(Barteis & Martinovic, 2017; Padgett, Ba-
les & Blomberg, 2006; Renzema & Mayo-
Wilson, 2005). Dies liegt u. a. an folgen-
den methodischen und/oder inhaltlichen 
Schwierigkeiten: 

• Wenig methodisch starke Studien 
(Barteis & Martinovic, 2017) und Mangel 
an angemessenen Vergleichsgruppen 
(meist quasi-experimentelle Studien, 
nicht selten mit ungleichen Gruppen; 
Gies, Gainey & Healy, 2016; Graham & 
Mclvor, 2015; Omori & Turner, 2012), 

• kleine Stichproben oder Stichproben 
mit unterschiedlichen Einschlusskrite-
rien für „Hochrisikotäter" (Barteis & Mar-
tinovic, 2017; Finn & Muirhead-Steves, 
2002; Graham & Mclvor; 2015; Killias e: 
al., 2010), 

• unterschiedliche Nachbetrachtungs-
zeiträume (Omori & Turner, 2012; Turner, 
Jannetta & Hess, 2007), 

• unterschiedliche Arten des EM (RFT, 
GPS, Kontrollanrufe), 

• keine einheitliche Erfolgsvariable bzw. 
abweichende Definitionen dessen, was 
einen „Rückfall" darstellt; zudem lässt ' 
sich eine geringe Rückfallrate auch 
nicht ausschließlich auf das EM zurück-
führen, da neben dieser Maßnahme 
meist noch andere Auflagen angeordnet 
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werden bzw. eine Betreuung (z.B. ,,in- EM als auch die Probanden ohne EM die 
tensive supervision") stattfindet. gleiche Anzahl von Bewährungsverstößen 

Neben den methodischen Einschrän-
kungen weisen die einzelnen Studien im 
Vergleich miteinander doch deutlich hete-
rogene Ergebnisse auf (Barteis & Martino-
vic, 2017; Graham & Mclvor, 2015; Killias 
et al., 2010), auch wenn man die jeweiligen 
Studien in den Subbereichen RFT und 
GPS einander gegenüber stellt. So lassen 
sich einzelne (quasi-experimentelle) Stu-
dien finden, die aufzeigen können, dass 
Probanden, die mittels RFT und GPS 
überwacht werden, eine geringere Anzahl 
von Bewährungsverstößen begehen und 
weniger Neuverurteilungen aufweisen 
(z.B. Finn & Muirhead-Steves, 2002; Gies, 
Healy & Gainey, 2016; Padgett, Bales & 
Blomberg, 2006). Zudem werden teilweise 
theoretische Berechnungen angestellt, die 
die Kosteneffizienz des EM aufzuzeigen 
versuchen - dabei werden die theoreti-
sehen Kosten möglicher zukünftiger 
Straftaten (z. B. Kosten der Gerichtsver-
fahren und der Unterbringung im Justiz-
vollzug, Opferschäden) hochgerechnet 
und mit den Kosten des EM der Anzahl 
a, in Frage kommenden Probanden ver-
glichen (Roman et al., 2012; Yeh, 2010). 
Das Washington State Institute of Public 
Policy (Bitney et al., 2017) kommt so für 
den Einsatz von EM bei erwachsenen Ent-
lassenen aus dem Strafvollzug zu einem 
kleinen positiven Effekt und einer positi-
ven Kosten-Nutzen-Bilanz bei einem ins-
gesamt geringen Effekt auf Rückfälligkeit. 

auf und es konnte keine effektive Kosten-
ersparnis festgestellt werden, da sich die 
Probanden mit EM längere Zeit unter Be-
währungsaufsicht befanden. In weiteren 
Studien konnte zwar teilweise unter-
schiedliches Verhalten der Stichproben-
gruppen beobachtet werden (z.B. kamen 
Sexualstraftäter ohne GPS-Überwachung 
in einer amerikanischen Stichprobe selte-
ner ihrer Meldepflicht in den Gemeinden 
nach und waren etwas häufiger flüchtig), 
allerdings konnten hier keine signifikanten 
Unterschiede in der Art der Bewährungs-
verstöße bzw. in der Rückfallhäufigkeit 
aufgezeigt werden (Finn & Muirhead-Ste-
ves, 2006; Renzema & Mayo-Wilson, 
2005; Tuner et al., 2010, 2015). Demge-
genüber wurden bereits effektivere An-
sätze in der ambulanten Straftäterarbeit 
gefunden (z.B. intensive Betreuung durch 
Bewährungshelfer, vgl. Graham & Mclvor, 
2015, 2017). 

Über alle Studien hinweg lässt sich 
insgesamt feststellen, dass die aktuell 
publizierten Ergebnisse zu starken Be-
schränkungen unterliegen, um eine glo-
bale Aussage über die Effektivität von EM 
zu tätigen (Barteis & Martinovic, 2017; 
Graham & Mclvor, 2015; Renzema & 
Mayo-Wilson, 2005). Dennoch ergeben 
sich aus den einzelnen Studien noch ver-
schiedene Hinweise, die in der Anwen-
dungspraxis berücksichtigt werden soll-
ten. EM verändert kein Verhalten und 
keine Risikofaktoren, weshalb EM eher bei 

Demgegenüber stehen jedoch Studien, Tätern mit geringem Rückfallrisiko ein-
in denen kein Zusammenhang zwischen gesetzt werden sollte oder bei „Hochrisi-
dem Tragen einer Fußfessel und einem kotätern", die mit angemessenen Metho-
verringerten Rückfallrisiko nachgewiesen den behandelt/unterstützt werden und die 
werden konnte. Bei Omori und Turner gleichzeitig auch mehr überwacht werden 
(2012) wiesen sowohl die Probanden mit müssen - gegebenenfalls auch zur Unter-
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stützung ihrer Compliance in der Behand-
lung (Byrne, 2016; Latessa & Schweitzer, 
2016). Bei der Anordnung von EM müssen 
nicht nur die erhofften risikoreduzierenden 
Effekte, sondern auch die (ethischen) 
Nachteile abgewogen werden, die eine 
derartige Überwachung mit sich bringt 
(u. a. Stigmatisierung der Probanden, De-
moralisierung, kritischer Eingriff in die 
Privatsphäre; DeMichele, 2014; Payne, 
2014; Roman et al., 2012; für Europa vgl. 
Dünkel, Thiele & Treig, 2017). 

3.3 „Intensive supervision" 

Auch unter dem Schlagwort von „inten-
sive supervision" (ISP für intensive super-
vision programs) können sich vielfältige 
Konzepte und Vorgehensweisen verber-
gen. Diese Kategorie ist sogar noch 
heterogener als die der elektronischen 
Überwachung, zumal ein Baustein von 
ISPs - wie bei der Führungsaufsicht in 
Deutschland - eben auch die elektroni-
sche Aufenthaltsüberwachung sein kann. 
ISP kann sich ansonsten beziehen auf 

(1) die Quantität bzw. Häufigkeit der 
Kontakte zwischen Justizsozialarbei-
ter und Proband, 

(2) das Ausmaß der Kontrolle, das mit den 
Auflagen und Weisungen erzielt wird, 

(3) die Form der Antwort auf Verstöße 
gegen Auflagen und Weisungen und/ 
oder 

(4) den lnteraktionsstil bzw. die Qualität 
des Kontakts zwischen Proband und 
Justizsozialarbeiter (Byrne, 2016). 

Bei (1) geht es darum, dass häufigere 
Kontakte ermöglicht werden, um eine in-
tensive Zusammenarbeit zwischen Justiz-
sozialarbeiter und Klient zu gewährleisten. 
Meist geht es in diesem Kontext auch 
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darum, dass dann die Zahl der Proban-
den, die pro Justizsozialarbeiter derart be-
treut werden, reduziert wird. Latessa und 
Schweitzer (2016) bezeichnen dies als 
„caseload [Fallzahl-]model". Zu diesem 
gebe es bislang aber keine eindeutigen 
Wirksamkeitsergebnisse. Die „optimale• 
Zahl an Probanden mit hohem Risiko, die 
jemand betreuen kann, um effektiv zu sein 
sei bislang noch nicht ermittelt worden J 
obwohl es sicherlich eine Maximalzahl 
gebe, worüber hinaus effektives Handeln 
nicht mehr möglich sein kann. Ähnlich 
stellte Gill (2010) fest, dass in den bisheri-
gen Studien sehr unterschiedliche Fall-
zahlenbelastungen existierten und daher 
keine klaren Schlussfolgerungen gezogen 
werden könnten. 

(2) Die Intensität der Kontrolle, die mit 
Auflagen und Weisungen etabliert wird, 
kann in den Ländern, aus denen die Stu-
dien stammen, z. B. über die Häufigkeit 
(und ggf. auch Zufälligkeit) von Drogen-
tests, Vorstellungsweisungen bei der Poli-
zei, eine Anzeigepflicht für Umzüge oder 
Arbeitsplatzwechsel, die Meidung von 
Personen oder Orten oder das Tragen 
eines GPS-Senders variiert werden. Aus-
gangssperren und andere Maßnahmen 
können dazu gehören; Hausbesuche wer-
den zur Überwachung eingesetzt. 

Übersichtsarbeiten, die die Wirksamkeit 
der gesteigerten Kontrolle und Überwa-
chung (Aspekte 1 und 2 bei Byrne, 2016j 
untersuchen, kommen in der Mehrzahl zu 
zwei zentralen Schlussfolgerungen: Die 
Probanden werden zum einen im Vergleich 
zu ähnlichen Vergleichsprobanden ohne 
ISP häufiger wegen Verstößen gegen Auf-
lagen und Weisungen auffällig (Gill & 
Hyatt, in Vorbereitung, zitiert nach Gill, 
2016; Bitney et al., 2017). Dies ist in gewis-
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ser Weise zu erwarten gewesen, denn 
eben deren Einhaltung wird im Rahmen 
von ISP ja entschlossen kontrolliert. Zum 
zweiten wird beobachtet, dass die reine 
Überwachung und Kontrolle nicht zu einer 
Reduzierung der Rückfälligkeit (im Ver-
gleich mit geeigneten Probanden ohne 
ISP) führt (Farrington & MacKenzie, 2015; 
Gill & Hyatt, in Vorbereitung, zitiert nach 
Gill, 2016; MacKenzie, 2006; Bitney et al., 
2017). Die Effektstärken der Programme 
liegen hier bei null. Lowenkamp und Kolle-
gen (2010) schlussfolgern deshalb, dass 
allein auf Abschreckung und Kontrolle 
fokussierende Programme ohne „Behand-
lungskomponente" nicht wirksam sind. 
Byrne (2016) schließt aus Resultaten, die 
zeigen, dass eine Kombination von Über-
wachung und Behandlung bessere Ergeb-
nisse erzielt (z. B. Bitney et al., 2017), dass 
die engere Überwachung und Kontrolle 
möglicherweise unterstützend dabei sein 
könnten, dass Behandlungsmaßnahmen 
in Anspruch genommen werden. So könn-
ten regelmäßige Drogenkontrollen eine 
gute „Begleitung" zur Behandlung sein, 
sie aber nicht ersetzen (vgl. dazu auch den 
nächsten Abschnitt). Bitney und Kollegen 
(2017) und auch Lowenkamp und Kolle-
gen (2010) finden für solche „Kombina-
tionsprogramme" Effektstärken, die be-
deutsam sind. Gill und Hyatt (zitiert nach 
Gill, 2016) schlussfolgern aus ihren Ergeb-
nissen, dass gesteigerte Kontrolle nur in 
Kombination mit Anreizsystemen und For-
men des Verhaltensmanagements wirk-
sam ist. 

Auf die Wirksamkeit von Behandlung im 
Kontext der ambulanten Justizsozialarbeit 
und auf die Wirkung bestimmter lnterak-
tionsstile (Aspekt 4 bei Byrne, 2016) wird 
in Abschnitt 3.5 eingegangen; im folgen-
den Abschnitt wird zunächst auf Ergeb-

nisse zu einer besonderen Form der „in-
tensive supervision" eingegangen, die 
neben einer Erhöhung der Kontrolle auch 
eine besondere Form der Sanktionierung 
bei Verstößen gegen Auflagen und Wei-
sungen beinhaltet (Aspekt 3 bei Byrne, 
2016). 

3.4 Swift, Certain and Fair-Ansätze 

Im Kontext der „intensive supervision" hat 
in den letzten Jahren in den USA eine 
große fachliche Debatte um so genannte 
,,swift, certain and fair"-Ansätze (SCF) 
stattgefunden, die zunächst vor allem bei 
drogenabhängigen Straftätern mit hoher 
Rückfallneigung zur Anwendung kamen. 
Da sie in der Zwischenzeit auch für Ge-
walt- und Sexualstraftäter adaptiert wur-
den, werden vorliegend Ergebnisse zu 
ihrer Wirksamkeit berichtet. Bei Maßnah-
men mit SCF-Hintergrund geht es darum, 
dass Auflagenverstöße der Probanden 
durch hochfrequente Überwachung mit 
hoher Wahrscheinlichkeit aufgedeckt wer-
den (certain), um die Probanden dann 
ohne Ausnahmen (also wiederum „cer-
tain") und zügig (swift), aber fair (also pro-
portional zum Verstoß, meist vergleichs-
weise mild) zu sanktionieren. Das wohl 
berühmteste Projekt in diesem Zusam-
menhang ist „HOPE" (Hawaii's Opportu-
nity Probation with Enforcement; vgl. dazu 
die ausführliche Beschreibung von Bar-
teis, 2017). Es wurde von einem Richter 
erdacht und richtete sich vornehmlich an 
drogenabhängige Straftäter. Den Proban-
den im Programm wird schon im Gericht 
mitgeteilt, was sie erwartet und welche 
Regeln gelten. Es wird auch transparent 
gemacht, dass Verletzungen der Bewäh-
rungsauflagen (also z. B. Drogenkonsum) 
dazu führen werden, dass sie unmittelbar 
inhaftiert werden. Beispiele für ein solches 
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,,warning hearing" kann man sich im Inter-
net ansehen (https://vimeo.com/24091601, 
letzter Zugriff 2. 1. 2018). Während der 
Bewährungszeit werden dann nach einem 
Zufallsschema Urinkontrollen durchge-
führt. Jeden Morgen erfährt der Proband 
telefonisch, ob er an diesem Tag zur Kon-
trolle muss. Falls der Test positiv ausfällt, 
wird er sofort für eine kurze Zeit (wenige 
Tage) inhaftiert. Falls er den Test verpasst, 
wird unmittelbar ein Haftbefehl ausge-
stellt. Die Dauer der Inhaftierung steigt 
z.B., wenn der Test positiv ist und der 
Proband den Konsum leugnet oder wenn 
er versucht hat, den Test zu fälschen oder 
Termine beim Bewährungshelfer mehrfach 
absichtlich verpasst hat. Fallen die Tests 
mehrmals positiv aus, wird eine Drogen-
therapie verordnet, für die sich Probanden 
aber auch - unabhängig vom Bewäh-
rungsverlauf - freiwillig entscheiden kön-
nen. Fallen die Tests allerdings über einen 
Zeitraum hinweg negativ aus, wird zu-
nehmend seltener getestet. Möglich ist 
auch, dass die Bewährungszeit bei posi-
tivem Verlauf des Programms verkürzt 
wird. 

HOPE wird mittlerweile auch auf andere 
Täter angewendet, etwa auf Täter häus-
licher Gewalt, die ihre Familien nicht kon-
taktieren dürfen oder Sexualstraftäter, die 
sich z.B. von Kindergärten oder Spielplät-
zen fernhalten oder einer Behandlungs-
auflage Folge leisten müssen (Kleiman, 
2011). Hier erscheint es aber schwerer als 
im Kontext von Kriminalität im Zusam-
menhang mit Drogen, eine hohe Auf-
deckungswahrscheinlichkeit und Sank-
tionsgeschwindigkeit zu implementieren. 
In den USA existiert darüber hinaus eine 
Reihe weiterer Programme, die wie HOPE 
auf „swift, certain and fair" setzen, z. B. 
,,24/7 Sobriety" in South Dakota (Larkin, 
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2015) und „Decide Your Time" in Delaware 
(O'Connell, Brent & Visher, 2016). Insge-
samt soll es in 40 Staaten SCF-Pr0• 
gramme geben, wobei das „H" in HOPE 
nun für „Honest" steht (Pearsall, 201 

SCF-Programme mit drogenmissbrau. 
chenden Tätern sind mehrfach in gut 
kontrollierten Studien evaluiert worden. 
Hawken und Kleiman (2009) führten ein 
echtes Experiment durch, indem sie Be-
währungsprobanden zufällig auf die Tei~ 
nahme am HOPE-Programm oder der 
,,normalen" Bewährungsbedingung zu-
wiesen. Nach einem Jahr zeigten sich 
deutliche Vorteile der Teilnehmer in Bezug 
auf Rückfälligkeit (21 % vs. 47% Festnah-
men für irgendeine Straftat), Bewährungs-
widerruf, positive Drogentests und de 
Einhaltung von Terminen mit dem Bewäh-
rungshelfer. Auch verbrachten die Teilneh-
mer weniger Tage in Haft als die Kontroll-
gruppe. Nach sechs Jahren, also nach 
dem Ende der Bewährungszeit mit der in-
tensiven Überwachung, waren die Effekte 
in Bezug auf erneute Straffälligkeit aller-
dings nur noch in Bezug auf erneute Dros 
gendelikte signifikant (und eher gering). 
Hinsichtlich der Rückfälligkeit mit Eigen-
tums- oder Gewaltdelikten gab es keine 
signifikanten Unterschiede mehr, und 
wenn man alle erneuten Delikte betrach-
tete, ergaben sich ebenfalls keine signifi• 
kanten Differenzen. Allerdings wurden die 
HOPE-Probanden seltener wieder inhaf· 
tiert. 

Andere Evaluationsstudien zu HOPE in 
vier US-Bundesstaaten, in denen wie-
derum experimentelle Überprüfungen des 
Programms durchgeführt wurden (Latti· 
more et al., 2016), zeigten nach etwas we,- •• 
niger als zwei Jahren, dass die Teilnehmer 
nicht seltener rückfällig geworden waren·· 
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als die Nicht-Teilnehmer - abgesehen von 
einem Ort, an dem die Teilnehmer seltener 
mit Drogendelikten rückfällig geworden 
waren. Ein weiteres negatives Ergebnis 
erbrachte die Evaluation des „ Decide 
your time" (DYl)-Programms in Delaware 
(O'Connell, Brent & Visher, 2016). Auch 
hier wurde ein Experiment mit Zufallszu-
weisung zur Teilnahme (n = 600) durchge-
führt. Nach 18 Monaten follow-up zeigten 
sich keine signifikanten Unterschiede zwi-
schen Kontroll- und Experimentalgruppe 
in fünf rückfallbezogenen Erfolgskriterien. 
Schließlich berichten Hamilton und Kolle-
gen (2016) von positiven Ergebnissen ei-
nes SCF-Programms in Washington State: 
Mit einem hochwertigen quasi-experi-
mentellen Design konnten dort nach 12 
Monaten signifikante, aber eher kleine 
Effekte des DYT festgestellt werden (28,6 
vs. 34,7% allgemeine Rückfälligkeit; 4,1 
vs. 6,2% gewalttätiger Rückfall). Aller-
dings unterschieden sich die beiden Grup-
pen auch dadurch, dass die DYT-Teilneh-
mer im Vergleich zur Kontrollgruppe nicht 
nur die SCF-spezifische Form der Be-
währungshilfe, sondern auch mehr kogni-
tiv-behaviorale Behandlung erhielten. Es 
ist also nicht ausgeschlossen, dass ein 
Teil der Unterschiede darauf zurückführ-
bar ist. 

Insgesamt sind die Resultate zur Rück-
fälligkeit nach Teilnahme an SCF-Ansät-
zen als eher ernüchternd zu bezeichnen: 
Zwar sind positive Effekte in einigen Er-
folgsindikatoren zu beobachten (Wahr-
nehmung von Terminen, weniger Bewäh-
rungswiderrufe, weniger positive Drogen-
tests, seltenere Therapieabbrüche), aber 
im für die Strafrechtspflege zentralen In-
dikator der Rückfälligkeit sprechen die 
meisten Befunde für eine geringe bis nicht 
vorhandene Wirksamkeit. So nennen 

Cullen, Pratt und Turanovic (2017) die 
SCF-Ansätze gar die „neueste Inkarna-
tion" punitiv orientierter justizieller Maß-
nahmen, die in der amerikanischen Tradi-
tion von Bootcamps, ,,scared straight"-
Programmen und Masseninhaftierungen 
stünden. SCF-Praktiken sei „zero tole-
rance probation" (p. 73), also Null-Tole-
ranz-Bewährungshilfe, die auf der Prä-
misse beruhe, dass der beste Weg zur 
Einhaltung von Regeln die Androhung und 
Auferlegung von Sanktionen sei. Sie zitie-
ren die Übersichtsarbeiten von McGuire 
(2013) und MacKenzie und Farrington 
(2015), die beide zur Schlussfolgerung 
gelangten, dass Maßnahmen, die auf (Ab-
schreckung durch) Strafe oder allein auf 
Überwachung und Kontrolle setzten, inef-
fektiv sind und in Meta-Analysen negative 
Effekte aufweisen. 

Cullen et al. (2017) argumentieren, dass 
zwar die Entdeckungswahrscheinlichkeit 
ein wichtiger Faktor bei der Entscheidung 
für oder gegen die Begehung von Straf-
taten ist, dass es aber wichtigere Bedin-
gungen und Ursachen für Straffälligkeit 
gebe, die von SCF-Praktiken nicht be-
rücksichtigt würden. Sie verweisen auf die 
Befunde zum RNR-Modell von Andrews 
und Bonta (zuletzt Bonta & Andrews, 
2017), die aufgrund empirischer For-
schungsergebnisse bestimmten Persön-
lichkeitszügen, dissozialen Einstellungen, 
delinquenten Freunden und Bekannten, 
ungünstigen Familienbedingungen, gerin-
ger Einbindung in Leistungskontexte und 
substanzmittelbezogenen Problemen eine 
weitaus wichtigere Rolle für Rückfälligkeit 
zuschreiben. Es liegt deshalb nahe, sich 
im nächsten Schritt die Erkenntnisse zum 
RNR-Modell und darauf basierender Be-
währungshilfe mit „Hochrisikotätern" an-
zusehen. 
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3.5 „Behandlung" und RNR-Kompe-
tenzen von Justizsozialarbeitern 

Wenn über den Umgang mit „Hochrisiko-
tätern" gesprochen wird, steht auch im-
mer die Frage nach „Behandlung" im 
Raum. Damit ist nicht oder nicht aus-
schließlich die psychotherapeutische Be-
handlung gemeint; Dissozialität und hohe 
Rückfallneigung sind nicht mit psychi-
schen Störungen zu verwechseln. Unter 
Straftäterbehandlung im engeren Sinne, 
die hier betrachtet werden soll, ist „nicht 
Therapie im medizinischen Sinn [ ... ] zu 
verstehen, sondern man fasst hierunter 
vielfältige psychologische, soziale, päd-
agogische und medizinische Interventio-
nen zusammen" (Lösel, 2014, S. 529). Es 
geht also um (strukturierte) Gruppenmaß-
nahmen, etwa zur Stärkung sozialer Kom-
petenzen oder zur Reduzierung von Im-
pulsivität oder dissozialen Einstellungen, 
es kann aber auch um Maßnahmen im Ein-
zelsetting gehen, bei denen es um diese 
und andere Themen sowie um konkrete 
Unterstützung zur mit kriminellem Verhal-
ten inkompatiblen Einstellungs- und Ver-
haltensveränderungen geht. Bei einem Teil 
dieser Maßnahmen findet auch eine Aus-
einandersetzung mit dem Delikt statt. 

Hinlänglich bekannt ist mittlerweile 
auch in Deutschland, dass Maßnahmen, 
die sich am Risk-Need-Responsivity-
(RNR-)Modell orientieren, internationalen 
Forschungsbefunden zufolge wirksamer 
in Bezug auf die Verringerung der Rückfäl-
ligkeit sind als andere Maßnahmen (Bonta 
& Andrews, 2017). Täter mit mittlerem und 
hohem Risiko sollten also intensivere (und 
längere) Behandlung erfahren als Täter mit 
geringem (Risikoprinzip). Es sollten die 
Bedingungen in der Person bzw. im sozia-
len Umfeld des Täters in der Arbeit mit ihm 
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fokussiert werden, die mit der Straffäl-
ligkeit und dem Rückfallrisiko zusarn_ 
menhängen (Risikofaktoren, deren Zu-
sammenhang mit Rückfälligkeit sich in 
empirischen Studien gezeigt hat, z.B. Im. 
pulsivität, antisoziale Einstellungen, Sub-
stanzmittelmissbrauch, sexuelle Devian0 
Probleme im Leistungs- und Freizeitbe• 
reich, Probleme in wichtigen und engen 
sozialen Beziehungen). Behandlung ist 
umso wirksamer, je mehr von diesen Risi-
kofaktoren behandelt und wenn Schutz. 
faktoren gestärkt werden, die dem Rück-
fallrisiko entgegenwirken (Bedürfnisprin• 
zip). Behandlung ist auch dann wirksamer; 
wenn auf die individuellen Besonderheiten 
(z.B. geringe Veränderungsmotivation, 
geringe Intelligenz, Migrationshintergrund, 
Lernstile) Rücksicht genommen wird. 
Meist gelingt dies und die Veränderung 
kriminogener Faktoren am besten im Rah-
men einer kognitiv-verhaltenstherapeu-
tischen Vorgehensweise und wenn bei 
dysfunktionalen Denkmustern, emotiona-
len Verarbeitungsprozessen, sozialen Fer-
tigkeiten und Selbstkontrolle angesetzt 
wird und wenn Maßnahmen zur Rückfall• 
prävention einbezogen werden (Landen-
berger & Lipsey, 2005; Wilson, 2016). 

Forschungsergebnisse zeigen, dass 
eine RNR-entsprechende Behandlung im 
ambulanten Kontext noch wirksamer sein 
kann als im Straf- oder Maßregelvollzug 
(Bonta & Andrews, 2017). Auch die in einer 
rezenten Meta-Analyse aufgezeigte Wirk-
samkeit der Sexualstraftäterbehandlung 
(Schmucker & Lösel, 2015) beruht vor 
allem auf den Effekten im ambulanten 
Setting. Wahrscheinlich resultiert diese 
Überlegenheit ambulanter Behandlung 
aus einer Interaktion von Merkmalen der 
Gefängnisumwelt und der dort behandel-
ten Straftäter. Denkbar ist, dass die mög-
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liehen negativen Folgen des Freiheitsent-
zugs (Deprivation, lnvolvierung in die Ge-
fangenensubkultur, Viktimisierung, Verlust 
förderlicher sozialer Kontakte, Stigmati-
sierung) Behandlungsmaßnahmen entge-
genwirken, ihren Effekten gewissermaßen 
ein im Vergleich zu ambulanter Behand-
lung geringeres „oberes Limit" setzen. 
Wahrscheinlich ist aber auch, dass im 
Strafvollzug häufiger als im ambulanten 
Kontext Straftäter mit besonders proble-
matischen Biographien, multiplen psychi-
schen und sozialen Belastungen, einge-
schränkter Veränderungsmotivation und 
einer größeren Zahl dissozialer Merkmale 
zu behandeln sind. Diese Merkmale beein-
trächtigen die spezifische Ansprechbar-
keit für Behandlung und damit die Wirk-
samkeit. Personen mit diesen Merkmalen 
scheiden auch häufiger aus Behandlungs-
maßnahmen aus und werden häufiger 
rückfällig (Olver, Stockdale & Wormith, 
2011 ); bei „lntent-to-treat"-Analysen wer-
den sie aber den Teilnehmern/der Experi-
mentalgruppe zugerechnet (vgl. Lösel, 
2016; Suhling, 2018). Es fehlen allerdings 
bisher Studien, die unter sonst vergleich-
baren Bedingungen die Wirksamkeit von 
Maßnahmen in Abhängigkeit vom sta-
tionären versus ambulanten Kontext ver-
gleichen. 

Für die Betreuung der Probanden ist 
bei diesen Befunden die Frage relevant, 
welche konkreten Verhaltensweisen der 
Bewährungshelfer denn im Kontext von 
RNR-orientierten Maßnahmen wirksam 
sind. Um die kriminogenen Bedürfnisse 
(Risikofaktoren für Rückfälligkeit) des Tä-
ters aufdecken und einen passenden 
Interventionsplan entwickeln zu können, 
bedarf es seitens der Bewährungshelfer 
sogenannter „Core Correctional Prac-
tices" (CCPs, Basiskompetenzen der Ver-

haltensveränderung), wozu spezielle Fer-
tigkeiten (,,RNR-Skills") in den Bereichen 
Rollenbild und Autorität, der effektive 
Umgang mit Problemlösestrategien und 
gesellschaftlichen Ressourcen, die An-
wendung kognitiv-behavioraler Methoden 
sowie, ganz grundlegend, der Aufbau pro-
fessioneller Beziehungen (,,relationship 
skills") gehören (Chadwick, Dewolf & Se-
rin, 2015; vgl. auch die Meta-Analyse von 
Dowden & Andrews, 2004). Frühere angel-
sächsische Studien hatten gezeigt, dass 
Bewährungshelfer ihre Rolle häufig nicht 
deutlich machten, kaum explizite Ableh-
nung antisozialen Verhaltens des Proban-
den zeigten, Schwierigkeiten hatten, die 
Sitzungen gut zu strukturieren und Prio-
ritäten zu setzen und keine kognitiv-beha-
vioralen Methoden bei ihren Klienten be-
nutzten, wobei ja wie erwähnt gerade 
diese Methoden einen großen Erfolg bei 
der Verhaltensänderung von Straftätern 
aufzuweisen scheinen (Bonta et al., 2011; 
Chadwick et al., 2015). Zu den RNR-
Skills gehören auch das prosoziale Mo-
deling und die Verstärkung prosozia-
len Verhaltens sowie der angemessene 
Einsatz von Ablehnung/Kritik und Auto-
rität. 

Ein Großteil der Studien, die sich mit der 
Wirksamkeit dieser RNR-Skills befassen, 
konnte aufzeigen, dass Straftäter, die von 
speziell ausgebildeten Bewährungshel-
fern betreut werden, geringere Rückfall-
raten aufweisen (Bourgon & Gutierrez, 
2012; Chadwick et al., 2015). So fanden 
Bonta und Kollegen (2011), dass bei der 
Anwendung von kognitiv-behavioralen 
Methoden (z.B. kognitive Umstrukturie-
rung, Problemlösetechniken, Verhaltens-
anker bzw. wichtige Verhaltenseinflüsse 
aufdecken) die Rückfallwahrscheinlichkeit 
der Probanden von 37% auf 19% sank. In 
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der Studie von Luong und Wormith (2011 , 
zit. nach Chadwicket al., 2015) verringerte 
sich das Rückfallrisiko der „Hochrisiko-
täter" , die unter dieser speziellen Be-
treuung standen, sogar um 37%. Auch 
Bourgon und Gutierrez (2012) konnten 
nachweisen, dass sich die Rückfallwahr-
scheinlichkeit der untersuchten Proban-
den um etwa 10% verringerte (von 28% 
auf 18%), wenn sie durch die speziell 
ausgebildeten Bewährungshelfer betreut 
wurden. 

Innerhalb der RNR-Skills scheint die 
Beziehung zwischen dem Täter und dem 
Bewährungshelfer eine besondere Be-
deutung zu haben. So konnten auch hier 
verschiedene Studien belegen, dass ein 
Zusammenhang besteht zwischen einer 
positiven und unterstützenden Arbeitsbe-
ziehung einerseits und einem verringerten 
Rückfallrisiko andererseits (Alexander, 
Lowenkamp & Robinson, 2014, zit. nach 
Pruin, 2016; Chamberlain et al., 2017; 
Kennealy et al., 2012, zit. nach Chadwick 
et al., 2015). Dabei sollte die Beziehung 
ganz nach dem Motto „firm but fair" ge-
staltet sein (Dowden & Andrews, 2004). 
Vertrauensvolle und nicht von Vorwürfen 
geprägte Arbeitsbeziehungen mit guter 
Kommunikation sind wichtig , Empathie 
erwies sich der Übersichtsarbeit von 
Trotter (2013) zufolge als weniger bedeut-
sam. 

Chadwick und Kollegen (2015) fanden 
in ihrer Meta-Analyse, dass sich die zehn 
Studien, die sie in ihre Analyse aufnehmen 
konnten, zwar hinsichtlich der Stichpro-
benzusammensetzungen (Geschlecht und 
Risikoeinschätzung) und ihrer Rückfall-
Definition unterschieden, aber dennoch 
vielversprechende Ergebnisse aufwiesen. 
Über die einzelnen Studien hinweg konnte 
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bei der Betreuung durch einen in RNR-
Skills trainierten Bewährungshelfer eine 
Rückfallreduktion von etwa 14 Prozent-
punkten beobachtet werden (50% unter 
nicht trainierten Bewährungshelfern unc1 
36% unter trainierten Bewährungshel-
fern). Zwar konnte dieser direkte Effekt 
des Trainings auf die Reduktion des Rück-
fallrisikos bei weiblichen Straftätern noch 
nicht repliziert werden (Morash et aJ., 
2016), allerdings ließ sich hier ein indirek-
ter Effekt beobachten: eine wenig unter-
stützende und bestrafende Arbeitsbe-
ziehung zum Bewährungshelfer war ba 
den Probandinnen mit einer erhöhten 
Reaktanz und Angst verbunden, was 
wiederum mit höheren Rückfallraten zu-
sammenhing. 

Zusammenfassend lassen sich aus den 
ersten Studien zur Wirksamkeit von RNR-
Skill-Trainings bei Bewährungshelfern fol-
gende Schlüsse ziehen: die Verwendung 
kognitiv-behavioraler Methoden, eine 
positiv unterstützende Arbeitsbeziehung 
sowie die Kompetenz, kriminogene Be• 
dürfnisse des Gegenübers zu erfassen 
und einen passenden Interventionsplan zu 
entwickeln, sind Schlüsselkompetenzen 
der Bewährungshilfe, um die Rückfall-
wahrscheinlichkeit der betreuten „Hoch· 
risikotäter" zu senken. Wichtig ist dabei 
nicht nur das Skill-Training des Bewäh-
rungshelfers, sondern auch die Bereit-
stellung benötigter Ressourcen in der 
Anwendungspraxis durch die zuständige 
Behörde (Chadwick et al., 2015) und ei1 
regelmäßiges Auffrischen der RNR-Skills 
sowie die Unterstützung und das Feed-
back seitens der Ausbilder (Bonta et al., 
2011; Bourgon, Bonta, Rugge & Gutier-
rez, 2010, zit. nach Chadwick et al., 
2015; Robinson et al., 2011 ; Smith et al., 
2012). 
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3.6 Circles of Support and Accounta-
bility 

Ein weiterer wichtiger Ansatz in der (angel-
sächsischen) ambulanten Behandlung 
von „Hochrisikotätern" sind die soge-
nannten „Circles of Support and Accoun-
tability" (CoSA)5. Dies sind wöchentliche 
Gesprächskreise zwischen einem einzel-
nen Probanden (meistens einem aus dem 
Strafvollzug entlassenen Sexualstraftäter) 
und mehreren (meist vier bis sechs) ehren-
amtlichen, geschulten Freiwilligen aus der 
Bevölkerung. Diese Interventionsform hat 
seinen Ursprung bei einem Einzelfall in 
Kanada 1994, als ein Pastor den ersten 
Gesprächs- bzw. Unterstützungskreis für 
einen entlassenen Sexualstraftäter ins Le-
ben gerufen hat (Clarke, Brown & Völlm, 
2017, S. 448). Während dieser Treffen liegt 
der Fokus auf dem einzelnen Straftäter 
(CM für „core member"), seinen Stärken, 
Zielen und Werten, aber auch seinem dis-
sozialen und Risikoverhalten. Durch die 
unterstützende Funktion der Ehrenamt-
lichen soll eine Reduktion des antisozialen 
Verhaltens und der kriminogenen Einstel-
lungen sowie eine Stärkung der sozialen 
Kompetenzen, der Problemlösefähigkeit 
und vor allem auch der sozialen Integra-
tion des CM erreicht werden. Der Kreis ist 
dabei Hilfe zur Selbsthilfe. Neben der auch 
praktischen Unterstützung des CM in 
wichtigen Lebensbereichen haben die 
Ehrenamtlichen auch die Funktion, den 
CM an seine Verantwortung, nicht mehr 
straffällig zu werden, zu erinnern. Sie üben 
eine Kontrollfunktion aus und geben Infor-
mationen über potenzielle Risikosituatio-
nen an den sich im Hintergrund haltenden 
und an den Gesprächen meist nicht selbst 

5 CoSA gibt es im kontinentalen Europa auch in den Niederlan-
den (Höing, 2016). 

teilnehmenden Betreuer des Zirkels wei-
ter, der meist ein Bewährungshelfer ist 
(vgl. ausführlicher zu CoSA Höing, 2016; 
Thompson, Thomas & Karstedt, 2017). 
CoSA haben insofern Bezüge zur Restora-
tive Justice, als es unter anderem darum 
geht, den Täter wieder in der Mitte der 
Gemeinschaft zu verankern. 

Da CoSA einen verhältnismäßig neuen 
Ansatz in der Straftäterbehandlung dar-
stellen, gibt es diesbezüglich bisher nur 
wenige Effektivitätsstudien. In ihrem Re-
view fanden Clarke und Kollegen (2017) 
insgesamt nur 15 Studien, die sie auswer-
ten konnten. Dabei verwendete nur eine 
Studie ein echtes experimentelles Design, 
drei Studien wiesen ein Studiendesign 
mit retrospektiv geformten Vergleichs-
gruppen auf, während sich die übrigen elf 
Studien nur mit deskriptiven Auswertun-
gen von Einzelfällen auseinandersetzten. 
Elliott und Zajac (2015) konnten, nach den 
von ihnen gewählten Kriterien, nur vier 
Studien in ihren Übersichtsartikel einbe-
ziehen. 

Höing, Vogelvang und Bogaerts (2017) 
zielten in ihrer Untersuchung vorrangig auf 
die qualitative Beschreibung von psychi-
schen und sozialen Veränderungen der 
CM durch die Teilnahme an den CoSA ab, 
weshalb sie nicht nur die CM (N = 17), son-
dern auch die betreuenden Therapeuten 
und Bewährungshelfer befragten. Ihren 
Ergebnissen zufolge zeigte ein Großteil 
der CM Anzeichen für eine Abwendung 
von ihren kriminellen Verhaltensmustern 
und eine Erhöhung ihrer Reflexionsfähig-
keit, Problemlösefähigkeit, einen Anstieg 
ihrer sozialen Kompetenzen, ihres Selbst-
bewusstseins und ihrer Impulskontrolle. 
Vergleichsgruppen wurden nicht betrach-
tet. 
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In den anderen Studien wurden vor al-
lem die Rückfallraten der CM, im Vergleich 
zur Rückfallrate von Sexualstraftätern 
ohne Teilnahme an einem CoSA, als Maß-
stab der Effektivität verwendet (Clarke 
et al., 2017). Während sich in einer retro-
spektiven Kohortenstudie von Wilson, 
Pichea und Prinzo (2007, zitiert nach 
Clarke et al., 2017) signifikante Unter-
schiede in Bezug auf die Rückfälligkeit 
mit Sexual- und Gewaltstraftaten finden 
ließen, wonach betreute Sexualstraftäter 
weniger Rückfälle aufwiesen, konnte die-
ser Effekt in den anderen retrospektiven 
Kohortenstudien nicht repliziert werden 
(Clarke et al., 2017; Elliott & Zajac, 2015). 
Eine aktuelle experimentelle Studie von 
Duwe (2018) mit jeweils 50 Teilnehmern 
und Vergleichsprobanden kommt aller-
dings zu dem Schluss, dass CoSAs in 
Minnesota (USA) die einschlägige Rück-
fallrate und auch andere Rückfälle signifi-
kant reduzieren. Duwes Kosten-Nutzen-
Analyse ergab, dass jeder Dollar, der in 
CoSA investiert wurde, 3, 73 $ an Folge-
kosten möglicher Rückfälle eingespart 
hat. 

Da ein Großteil der verwendeten Stu-
dien diversen Limitationen unterlag (ge-
ringer Stichprobenumfang, gemischte 
Zusammensetzung der Stichprobe mit 
Tätern unterschiedlich hohen Rückfallrisi-
kos, insgesamt einer zu geringen Rückfall-
rate für valide Aussagen), lassen sich die 
Ergebnisse nur mit Vorsicht interpretieren. 
Dennoch raten Elliott und Zajac (2015) den 
Anwendern, CoSAs weiter durchzuführen 
und die Evaluation weiter auszubauen, da 
sich in den gefundenen Ergebnissen ein-
deutige Trends zu signifikanten Befunden 
zeigen würden und die Ergebnisse viel-
versprechend seien (vgl. auch Thompson 
et al., 2017). 
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4. Schlussbemerkungen 

In diesem Aufsatz wurde versucht, die 
wichtigsten, aus englischsprachigen Län-
dern stammenden Erkenntnisse zur Wirk-
samkeit verschiedener Ansätze der am-
bulanten Uustiziellen) Arbeit mit „Hoch-
risikotätern" zusammenzutragen. Berück-
sichtigt wurden Meta-Analysen und 
systematische Zusammenfassungen (Re-
views) von Ergebnissen aus Einzelstudien; 
die vorliegende Arbeit nimmt in dieser 
Hinsicht eine Perspektive ein, die man als 
„evidenzbasiert" bezeichnen könnte. Sie 
geht davon aus, dass das Hauptaugen-
merk der ambulanten Justizsozialarbeit 
die Rückfallprävention ist und zog deshalb 
ausschließlich Studien heran, die Rück-
fälligkeit/Legalbewährung als Erfolgsva-
riable verwendeten. 

Die Analyse ergab, 

- dass Übergangsmanagement gerade 
mit Tätern mit einem höheren Rückfall-
risiko wirksam sein kann, wenn die 
Betreuungs- und Kontrolltätigkeit nicht 
nur im Übergang vom Strafvollzug in die 
Freiheit, sondern auch in Freiheit und/ 
oder im Strafvollzug über einen be-
stimmten Mindestzeitraum stattfindet; 
zudem erscheinen Maßnahmen im Rah-
men des Übergangsmanagements an-
gebracht, die verstärkt auf persönliche 
Veränderung abzielen; 

- dass die elektronische Aufenthaltsüber-
wachung zunächst einmal vor allem die 
Wahrscheinlichkeit der Entdeckung von 
Weisungsverstößen erhöht, die Rück-
fallwahrscheinlichkeit aber nur dann zu 
senken scheint, wenn parallel dazu 
auch rehabilitative, also Behandlungs-
und Unterstützungsmaßnahmen statt-
finden; 
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- dass eine ähnliche Schlussfolgerung 
auch für Programme gilt, die in anderer 
Weise als durch elektronische Überwa-
chung die Kontrolldichte erhöhen (,,in-
tensive supervision"); auch diese Maß-
nahmen sind also wirksamer, wenn zeit-
gleich intensiv unterstützt und behan-
delt wird; 

- dass Unterstützungs- und Behand-
lungsmaßnahmen dann am effektivsten 
sind, wenn sie dem RNR-Modell folgen 
und wenn die Mitarbeiter in der ambu-
lanten Justizsozialarbeit über Kompe-
tenzen verfügen, die zur Diagnostik und 
Modifikation kriminalitätsbezogener Ri-
siko- und Schutzfaktoren notwendig 
sind (,,RNR-Skills"), wobei Studien zei-
gen, dass diese Kompetenzen trainier-
bar sind; 

- dass Circles of Support and Accounta-
bility ein vielversprechender Ansatz zur 
Integration von Sexualstraftätern in die 
Gesellschaft und der Reduktion der 
Rückfallwahrscheinlichkeit sind. 

Unsere Vorgehensweise vermag zu-
sammengefasst Skepsis gegenüber der 
Anwendung intensivierter Kontrollmaß-
nahmen zur Rückfallvermeidung zu we-
cken, sofern diese nicht von Betreuungs-, 
Unterstützungs- und Behandlungsmaß-
nahmen im Sinne und mit Methoden des 
RNR-Modells der Straftäterbehandlung 
begleitet werden. Die Befunde stützen 
die bereits in vielen Bundesländern vor-
handenen Bemühungen um ein ange-
messenes Übergangsmanagement bei 
der Zielgruppe der „Hochrisikotäter" und 
legen überdies die Überlegung nahe, ob 
nicht auch in Deutschland Circles of 
Support and Accountability (oder ähnliche 
Ansätze) sinnvoll sein könnten. 

Kritisch ist einzuwenden, dass wir mit 
der Wahl des Rückfallkriteriums als Er-
folgsmaßstab möglicherweise die Ergeb-
nisse und Ansätze der Desistance-Per-
spektive zu kurz kommen lassen (Dur-
nescu, McNeill & Butter, 2016), die ja da-
von ausgeht, dass Rückfälle während des 
Ausstiegsprozesses aus kriminellen Kar-
rieren und Verläufen durchaus normal 
sind, gewissermaßen „dazu gehören". 
Dies sollte gerade bei „Hochrisikotätern" 
der Fall sein. Zukünftige Untersuchungen 
und Analysen könnten deshalb der Qua-
lität des Rückfalls und dem Verlauf der 
Rückfälligkeit ein größeres Augenmerk 
schenken und damit das meist dichotome 
Kriterium (Rückfall ja/nein) differenzieren. 
Die Haltung einiger Desistance-Theoreti-
ker, dass man die Frage nach der Effek-
tivität der ambulanten Justizsozialarbeit 
aktuell gar nicht beantworten könne 
(Durnescu et al., 2016), ist aber kaum 
nachzuvollziehen: Mittlerweile gibt es 
doch ausreichend Befunde, um bspw. 
schlussfolgern zu können, dass allein ab-
schreckungs- und kontrollbasierte Maß-
nahmen weniger effektiv sind als solche, 
die auch Behandlungskomponenten be-
inhalten und dem RNR-Modell folgen. 

Unsere Herangehensweise hat wenig 
Gewicht auf die Erklärung der (unter-
schiedlich hohen) Wirksamkeit der be-
trachteten Ansätze gelegt. Warum also 
eine Maßnahme wirksamer ist als eine 
andere und wie sich die Probanden ver-
ändern, wird durch die gewählte „evidenz-
basierte" Perspektive kaum geklärt. Die-
ses Problem trifft auch in Bezug auf die 
Befunde zur RNR-gemäßen Behandlung 
und Unterstützung zu, auch wenn hier ja 
durchaus theoretische Grundlagen vor-
handen sind, auf die sich das Modell stützt 
(Bonta & Andrews, 2017). Tatsächlich gibt 
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es aber einen Mangel an theoretischen 
Modellen und (quantitativen) Studien, die 
die Rolle von „natürlichen" (also relativ 
interventionsunabhängigen) Prozessen 
des Ausstiegs aus kriminellen Karrieren 
(Desistance) und ihre Beeinflussung durch 
justizielle (und ggf. polizeiliche) Maßnah-
men der Prävention untersuchen. Theo-
retisch dürfte sich die Wirksamkeit einer 
Maßnahme aus der Interaktion ihrer Merk-
male (theoretische Basis, Ziele, Imple-
mentation) mit persönlichen Merkmalen 
des Probanden (Veränderungsmotiva-
tion, Desistance-Prozesse, Psychopathy), 
Merkmalen des gesellschaftlichen Kon-
textes (Reintegrationsbereitschaft, Etiket-
tierungsprozesse, Lage auf dem Arbeits-
und Wohnungsmarkt) sowie Merkmalen 
des Bewährungshelfers (RNR-Skills, Ar-
beitsaufkommen/Fallzahl, organisatori-
sche Unterstützung) ergeben. Theoreti-
sche, integrative Modelle sowie neue 
empirische Studien werden hier benötigt -
besonders in Deutschland. 
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